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SCHUL- UND FERIENPLAN DER SCHULE ERSTFELD 2023/24 
 
Beginn des Schuljahres 2023/24: Montag,  21.08.2023 
Ende des Schuljahres 2023/24: Freitag,  05.07.2024 
 
 
Ferienplan 2023/24  
 
Herbstferien 2023 Samstag 07.10.2023 –  Sonntag 22.10.2023 
Weihnachtsferien 2023/24 Samstag 23.12.2023 – Sonntag 07.01.2024 
Sportferien 2024 Samstag 02.03.2024  – Sonntag 10.03.2024 
Frühlingsferien 2024 Samstag 27.04.2024 – Sonntag 12.05.2024 
Sommerferien 2024 Samstag 06.07.2024 –  Sonntag 18.08.2024 
 
 
Der Mittwochnachmittag und der Samstag sind für alle Schülerinnen und Schüler schulfrei, davon 
ausgenommen sind nachstehende Ausnahmen: 
 
Mittwoch, 20. März 2024 (nach Josefstag) 
Mittwoch, 29. Mai 2024 (vor Fronleichnam)  
 
 
Schulfreie Tage 
 
Allerheiligen Mittwoch 01.11.2023  ganzer Tag schulfrei 
Maria Empfängnis Freitag 08.12.2023  ganzer Tag schulfrei 
Fasnachtstage Donnerstag 08.02.2024 – Dienstag 13.02.2024  schulfreie Tage 
Brücke Josefstag Montag 18.03.2024  ganzer Tag schulfrei 
Josefstag  Dienstag 19.03.2024  ganzer Tag schulfrei 
Ostern  Freitag 29.03.2024 – Montag   01.04.2024  schulfreie Tage 
Auffahrt  Donnerstag 09.05.2024  fällt in die Frühlingsferien 
Pfingstmontag Montag 20.05.2024  ganzer Tag schulfrei 
Fronleichnam Donnerstag 30.05.2024  ganzer Tag schulfrei 
Fronleichnams-Brücke Freitag 31.05.2024  ganzer Tag schulfrei 
 
 
Schulbesuchstage 2023 
 
Die folgenden beiden Tage sind offizielle Schulbesuchstage der Schule Erstfeld für alle  
Abteilungen aller Schulstufen: 
 
Montag, 30. Oktober 2023   
Dienstag,  31. Oktober 2023 
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Anschlussferienplan für das Schuljahr 2024/25 
 
Herbstferien 2024 Samstag 05.10.2024  –  Sonntag  20.10.2024 
Weihnachtsferien 2024/25 Samstag  21.12.2024  – Sonntag 06.01.2025 
 
 
Bemerkungen zum Schulbetrieb  
 
Schulabsenzen 
 
Muss ein/e SchülerIn wegen Krankheit dem Unterricht fernbleiben, so haben dies die Eltern der 
Klassenlehrperson noch vor Schulbeginn mitzuteilen. Bei einer Absenz von mehr als 5 Schul-tagen 
haben die Eltern die Absenz schriftlich der Lehrperson zu begründen.    
 
 
Schuldispensationen  
 
Die Klassenlehrperson kann eine/n Schüler/in pro Schuljahr bis maximal 6 Halbtage vom Schul-
unterricht dispensieren.  
 
Weitergehende Begehren müssen der Schulleitung schriftlich eingereicht werden. Das Formular ist auf 
unserer Homepage www.schule-erstfeld.ch unter der Rubrik Eltern zu finden. 
 
Für den Schulanfang nach den Sommerferien und an Spezialtagen der Schule werden keine 
Dispensationen bewilligt. 
 
 
 
Erstfeld, im August 2023  Schulrat Erstfeld 
 
 


